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 VwV-Kommunaler Sanierungsfonds Brücken (VwV-KSfB) - 
Ermittlung zuwendungsfähiger Kosten anhand von Kostenpauschalen - 
Regelwerk Kostenpauschalen VwV-KSfB 2021 
 
Anlage 1 
Regelwerk Kostenpauschalen VwV-KSfB 2021 

 

Um die Ermittlung zuwendungsfähiger Kosten für Vorhaben der Brückeninstandset-

zung zu erleichtern, wurde vom Ministerium für Verkehr mit Schreiben vom 12. Sep-

tember 2019 (Az.: 2-0430.6/162) in Ergänzung der VwV-KSfB das Regelwerk Kosten-

pauschalen erlassen. Die Erkenntnisse aus der Förderpraxis haben gezeigt, dass 

eine Pauschalierung der Kosten bei Brücken über die Bahn, Brücken über Gewässer 

1. Ordnung sowie Wellstahldurchlässen dem tatsächlichen Kostenaufwand nicht ge-

recht und die angestrebte Förderquote nicht erzielt wird.  

 

Das Regelwerk Kostenpauschalen wird daher wie folgt geändert: 

 

Die förderfähigen Kosten dieser o. g. „Brückensonderfälle“ sind künftig nach vorgeleg-

ter Kostenberechnung der Zuwendungsempfängerin bzw. des Zuwendungsempfän-

gers projektspezifisch festzustellen. Die „Brückensonderfälle“ - Brücken über die 

Bahn, Brücken über Gewässer 1. Ordnung und Wellstahldurchlässe - unterfallen so-

mit künftig nicht mehr der Pauschalierung. 
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Dieser Erlass einschließlich der Anlage wird entsprechend der VwV Re-StB-BW vom 

1. Juli 2008 in die Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung  

Baden-Württemberg im Internet- und Intranetangebot der Mobilitätszentrale Baden-

Württemberg (Abteilung 9 des Regierungspräsidiums Tübingen) unter Nr. 17.5 einge-

stellt. 

 

Diese Regelung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 

2027 außer Kraft. 

 

gez. Hollatz 

 



Ministerium für Verkehr

Baden-Württemberg Zuwendungsfähige Kosten anhand von Kostenpauschalen

VwV-KSfB

15.03.2021

Anlage

≤ 20 m ≥ 60 m

Instandsetzung 1.600,00 €/m² 1.000,00 €/m²

Ersatzneubau 5.000,00 €/m² 2.500,00 €/m²

Ertüchtigung

Sonderfälle Künftig projektbezogene Ermittlung nach Kostenberechnung AKVS

Brücke über die Bahn

Brücke ü. Gewässer 1.O.*

Wellstahldurchlass

Anmerkungen: ▪

▪

Interpolation

Interpolation

Kostenpauschalen zur Ermittlung der zuwendungsfähigen Kosten

> 20 m < 60 m

Gesamtstützweite

* Brücke über Gewässer 1.O.: nur Gewässer 1. Ordnung, darunter auch Bundeswasserstraßen

Zuschlag: 1.000 €/m²

15.000 €/m Sohllänge

80 % der zuwendungsfähigen Kosten für Ersatzneubau

Brückenfläche = Gesamtstützweite × Breite zwischen den Geländern

Die o.g. Pauschalsätze sind einschließlich Umsatzsteuer, d.h. es handelt sich um Bruttowerte

Zuschlag: 1.500 €/m²

Az.: VM2-3932-91/1/3
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